
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) 

 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) wird vom Bauherrn für 

Baustellen bestellt, sofern Beschäftigte mehrerer Unternehmer (Gewerke) auf der Baustelle 

tätig werden. 

Der SiGe-Koordinator übernimmt nach § 3 der BaustellV (Verordnung über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz auf Baustellen.) Aufgaben während der Planung und Ausführung von 

Bauvorhaben. Er hat die erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des 

Gesundheitsschutzes festzulegen, zu koordinieren und ihre Einhaltung zu überprüfen. Der 

Bauherr wird durch die Bestellung eines geeigneten Koordinators nicht von seiner 

Verantwortung entbunden, seine Verpflichtungen nach BaustellV zu erfüllen (§ 3 Abs. 1a 

BaustellV). 

 

Bestellung: 

Seit 1998 werden Bauherren als Initiator eines Bauvorhabens (mit)verpflichtet, sich um den 

Gesundheitsschutz der auf der Baustelle tätigen Personen zu kümmern. Um diesem Anspruch 

gerecht zu werden, benötigen viele Bauherren Unterstützung - dies leistet der SiGe-

Koordinator. 

Der Bauherr überträgt dem SiGeKo die Aufgaben nach § 3 Abs. 2 und 3 für die Planungs- 

und Ausführungsphase des Bauvorhabens. Die Aufgaben des SiGeKo können z. B. von 

Architekten oder Ingenieuren übernommen werden, welche über die Qualifikationen nach 

Ziffern 4 und 5 der RAB 30 verfügen. Bei Planungs- und Baumaßnahmen geringen- bis 

mittleren Umfangs genügt u.U. die Qualifikation zum staatl. gepr. Techniker, Meister oder 

geprüften Polier. Eine baubezogene Berufsausbildung reicht nicht aus. Die wichtigste Pflicht 

des Bauherrn nach Baustellenverordnung ist jedoch die Einwirkung auf die Umsetzung der 

„Allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes“ nach §4 Arbeitsschutzgesetz. Hat der Bauherr 

einen SiGe-Koordinator für seine Baumaßnahme bestellt, so ist die Umsetzung des § 4 

Arbeitsschutzgesetz die Grundlage der Beratungstätigkeit des Koordinators. Grundsätzlich hat 

der SiGe-Koordinator nach BaustellV kein Weisungsrecht den Baufirmen gegenüber, eine 

Sonderrolle nimmt „Gefahr im Verzug“ ein. 

Die Leistungen eines Koordinators sind in der Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) 

Nr. 30 beschrieben. Einerseits geben die RAB den Stand der Technik bezüglich Sicherheit 

und Gesundheitsschutz auf Baustellen wieder. Sie werden vom Ausschuss für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz auf Baustellen (ASGB) aufgestellt und von ihm der Entwicklung 

angepasst. Andererseits wird in Fachkreisen die Wirksamkeit diskutiert, da die RAB 30 als 

unzureichend und oberflächlich angesehen wird. Da jedoch im § 4 des Arbeitsschutzgesetzes 

der Stand der Technik berücksichtigt werden soll, wird die Umsetzung der RAB meist 

gefordert. 

 

 


